
 

 1  

Gutschein für Deutsch-Integrationskurs für: 

 

☐  Herr  ☐  Frau 

 

Name: __________________________________________________________ 

 

Vorname: __________________________________________________________ 

 

Strasse/Nummer: __________________________________________________________ 

 

PLZ/Gemeinde: __________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: __________________________________________________________ 

 

E-Mail: __________________________________________________________ 

 

Muttersprache: __________________________________________________________ 

 

Nationalität: __________________________________________________________ 

 

Aufenthaltsstatus: __________________________________________________________ 

 

Deutschkurs Niveau:      ☐  Alphabetisierung       ☐  A1       ☐  A2        ☐  B1 ☐  Folgekurs 

 

Kursanbieter-Modell  ☐  Intensivkurs  ☐  10 Wochen-Kurs ☐  Semesterkurs  

 

Kinderbetreuung während Kurs wünschenswert:  ☐  ja   ☐  nein 

 

Sprachschule (Name/Ort) __________________________________________________________ 

 

Kurskosten inkl. Material __________________________________________________________ 

 

Datum und Unterschrift:  __________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich bei Kursbeginn in der Gemeinde Romanshorn angemeldet bin. 

 

Betrag Subvention  

(1/3 Kurskosten, max. CHF 7/Lektion;   ______________________________________ 

Prüfungskosten werden zusätzlich rückvergütet) 

 

Datum/Stempel/Unterschrift der Stadt Romanshorn:  ______________________________________ 

(bestätigt Gültigkeit des Gutscheins) 

 

Einreichung des Gutscheins mit Rechnung durch die Sprachschule an Stadt Romanshorn, Fachstelle 

Gesellschaft, Konsumhof 3, 8590 Romanshorn, integration@romanshorn.ch, Tel. 058 346 83 31 

 

Auszufüllen durch Sprachschule:                       ☐ Der Teilnehmer hat den Kurs zu 80 % besucht.  

 

mailto:integration@romanshorn.ch
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Voraussetzungen 

1. Sie haben Wohnsitz in der Stadt Romanshorn. 

2. Sie verfügen über eine gültige Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B, C, F). 

3. Ihr Kurs wird nicht bereits von einer anderen Stelle finanziell finanziert.  

 

Unterstützt werden:  

- Deutschkurse Niveau: A1, A2 und B1 sowie Alphabetisierungskurse Alpha 1, Alpha 2 

- Sprachprüfungen nach Kursbesuch (mind. 80 %) ab Niveau A2  

- Gruppenkurse bei Sprachschulen (gemäss Liste)  

- Das Angebot ist limitiert. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung. Es hat, solange es hat. 

Die Anfragen werden nach Eingang behandelt und die Subventionsberechtigung überprüft.  

 

Und so funktioniert es: 

 Sie nehmen per Mail oder Telefon für eine Beratung und Klärung des Anspruchs Kontakt auf mit der 

Fachstelle Gesellschaft (Telefon 058 346 83 31).  

 Sie erhalten von der Stadt Romanshorn nach Prüfung der Subventionsberechtigung einen Gut-

schein, den Sie bei der Sprachschule bei der Kursanmeldung abgeben. 

 Bei einem Kursbesuch von mind. 80 % der Lektionen wird Ihnen eine Ermässigung auf der Rech-

nung der Sprachschule abgezogen, die von der Gemeinde übernommen wird. 

 Wenn Sie den Kursbesuch nicht zu 80 % besucht haben, verfällt die Subventionierung und der 

ganze Kursbetrag wird Ihnen durch die Sprachschule in Rechnung gestellt. 

 Die Kinderbetreuung von vorschulpflichtigen Kindern bei der Sprachschule wird ebenfalls finanziell 

unterstützt (sofern angeboten und Kursbesuch von 80 %). 

 

Rahmenbedingungen:  

 Die Kurse können bei verschiedenen Anbietern von Sprachkursen absolviert werden. 

 Es können Intensivkurse, Abend/Wochenend-Kurse oder Semesterkurse besucht werden. 

 Pro Sprachniveau kann nur ein Gutschein eingelöst werden (exkl. Alphabetisierung). Ausnahmen 

aufgrund persönlicher Verhältnisse können beantragt werden. 

 Bedingung für die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde ist ein Kursbesuch von mindestens 

80 %. 

 Die Subventionierung umfasst 1/3 der Kurskosten, jedoch maximal CHF 7/Lektion. 

 Die Subventionierung der Kinderbetreuung im Vorschulalter bei der Sprachschule umfasst 1/3 der 

Gesamtkosten, maximal CHF 3/Lektion. 

 

Subventionierte Sprachkurse können unter folgenden Gründen gesprochen werden, wenn: 

 Sie einen Kursbesuch in den ersten drei Jahren Ihres Aufenthaltes in der Schweiz planen. 

 Sie durch einen Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind. 

 Sie Integrationswille zeigen (Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Integration). 

 Sie nicht im Sozialamt angegliedert sind, aber über ein geringes Einkommen verfügen. 

 

Die Subventionierungskriterien werden durch die Fachstelle Gesellschaft geprüft und der Gutschein 

ausgestellt. Das Angebot ist limitiert. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung. Es hat, solange es 

hat. Die Anfragen werden nach Eingang behandelt und die Subventionsberechtigung überprüft. 

 


